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 1 Vorbemerkung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Mooshaupten“ beabsichtigt die Stadt Bad Saulgau neue
Wohnbauflächen zu generieren. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b
BauGB aufgestellt. 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes  (Kartengrundlage TK 25, LUBW Kartenservice online, abgerufen am
05.12.2021, unmaßstäblich). Lage des Plangebietes: rote Ellipse.

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB  wird dabei von der Umwelt-prüfung nach § 2 Absatz 4, von dem
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2, welche Arten umweltbezo-
gener  Informationen verfügbar  sind,  sowie  von der  zusammenfassenden Erklärung nach §  6a
Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. 
Als Grundlage für den Gemeinderat für die Abwägung sind aber die betroffenen Umweltbelange
darzustellen. Es ist ebenso darzulegen, dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Diese Angaben
werden in einer Umweltanalyse zusammengestellt. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungs-
plans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zulässig. Folglich ist die Eingriffsregelung anch § 1a BauGB i.V.m. §§14, 15 BNatSchG
nicht anzuwenden. Die Stadt Bad Saulgau möchte als freiwillige Leistung dennoch die Eingriffe in
Natur und Landschaft kompensieren. 
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 2 Angaben zur Planung

 2.1 Angaben zum Standort (Nutzungsmerkmale)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich östlich des Stadtkerns von Bad Saulgau
und grenzt im Westen und Süden an ein Wohngebiet mit Spieplatz (Bebauungsplan "Hinter der
Liebfrauenkapelle"), im Norden an das Schul-gelände des 1970 errichteten, denkmalgeschützten
Störck-Gymnasium mit Fachraumzentrum und im Osten an Sportplätze und die freie Landschaft
an. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 312/5, 314, 315, 317, 321,
322, 323, 613 und 620 der Gemarkung Saulgau. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 38.690 m².
Der künftig für die Bebauung vorgesehene Teil des Geltungsbereichs umfasst ca. 25.300 m².

 2.2 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplans

Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt,  wobei abweichend von § 4
Abs. 3 BauNVO alle ausnahmsweise zulässigen Nutzungen unzulässig sind. Im Gebiet soll  Ein-
familienwohnen in Townhouses und Mehrfamilienwohnhäusern mit moderaten Gebäudehöhen von
zwei bis drei Geschossen realisiert werden. Es werden mehrere Wohnhöfe herausgebildet. Zudem
sind ein Quartiersplatz und ein Spielplatz geplant.  Es soll  ein durchgrüntes und aufgelockertes
Wohnquartier entstehen. Um diesen Charakter des Quartiers zu unterstützen und die Verkehrs-
räume als Gemeinschaftsräume erlebbar zu machen, soll das gesamte Quartier autofrei gehalten
werden. Eine Kindertagesstätte und Gemeinschaftsstellplätze in Form einer Quartiersgarage sind
festgesetzt. 

Eine  Grundflächenzahl  ist  nicht  festgesetzt.  Es  werden  absolute  Grundflächen  als  Höchstmaß
festgesetzt,  die  der  Größe der  in  diesen Teilflächen festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
flächen (geschlossene „Baufenster“ aus Baulinien und Baugrenzen) entsprechen. Die Nebenan-
lagenüberschreitung beträgt 23 %. 

Flächenbilanz

siehe Kapitel  6.1

Verkehrliche Erschließung

Das Plangebiet wird über eine neue Zufahrt von Norden erschlossen. Die Verkehrsflächen werden
als  Straßenverkehrsflächen bzw.  als  Verkehrsflächen besonderer  Zweckbestimmung „verkehrs-
beruhigter Bereich“ bzw. „Fußgänger und Radfahrer“ festgesetzt. 

Abwasser- und Regenwassermanagement

- wird zum Entwurf ergänzt -

Grünflächen und Flächen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Im Südosten des Geltungsbereichs wird ein öffentlicher Spielplatz festgesetzt. Weitere Fest-
setzungen der Grünordnung werden noch ausgearbeitet. Diese werden zum Entwurf ergänzt.
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 3 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen, übergeordneten Planungen, 
Genehmigungen und Satzungen

 3.1 Regionalplan 

Im  Regionalplan  Bodensee-Oberschwaben  (Satzungsbeschluss  25.06.2021)  sind  für  den  Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans keine Ausweisungen vorhanden. Bad Saulgau im Allgemeinen
ist  als  Siedlungsbereich  mit  Schwerpunkt  auf  Dienstleistungseinrichtungen,  Industrie,  Gewerbe
sowie  Wohnungsbau genannt.  Die  Stadt  zählt  zum Fremdenverkehrsbereich  Oberschwäbische
Bäder und ist insbesondere durch ihren Heilquellenkurbetrieb bedeutsam.

 3.2 Flächennutzungsplan (FNP)

Im Flächennutzungsplan der Verwaltungs-gemeinschaft  Bad Saulgau/Herbertingen (rechtskräftig
seit  25.08.2011)  wird  die  Fläche  des  Bebauungsplangeltungsbereichs  als  landwirtschaftliche
Fläche im Außenbereich dargestellt. Ein Teil des  Geltungsbereichs im Norden ist als „Fläche für
den Gemeinbedarf – Schule“ ausgewiesen. 
Das Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

 3.3 Landschaftsplan

Der Landschaftsplan trifft keine Aussagen für das Plangebiet.

 3.4 Ökokontomaßnahme

Zwei  Teilflächen  der  Ökokontomaßnahme  „Siedlungsgrün  -  Störck-Gymnasium und  Brechen-
macherschule“ (Ökokonto der Bauleitplanung Stadt Bad Saulgau) liegen auf Flurstück 321 inner-
halb  des  Geltungsbereichs  des  Bebauungsplans.  Es  handelt  sich  dabei  um zwei  Reihen  aus
jungen Obsthochstämmen (Äpfel).

Abbildung 2: Ökokontoflächen innerhalb und direkt angrenzend an den Geltungsbereich des B-Plans 
„Mooshaupten“ (LUBW Kompensationsverzeichnis: Meldeformular für Gemeinden, Vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen nach Baugesetzbuch Siedlungsgrün online, abgerufen am 16.04.2021, 
unmaßstäblich) 
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 4 Schutzgebiete

Im Folgenden werden Schutzgebiete nach Bundesnaturschutzgesetz i.V.m.  Landesnaturschutz-
gesetz BW,  Wassergesetz  Baden-Württemberg  und  Landes-Waldgesetz  benannt  und  deren
mögliche  Betroffenheit  durch  den  Bebauungsplans  „Mooshaupten“  beschrieben.   

Abbildung 3: Schuztgebiete (LUBW Kartenservice online, abgerufen am 16.04.2021, unmaßstäblich) 

Tabelle 1: Betroffene Schutzgebiete im  potenziellen Wirkbereich des Bebauungsplans „Mooshaupten“

Schutzgebietskategorie Name Schutzgebie Lage Betroffenheit

NATURA 2000-Gebiete keine - keine

Naturschutzgebiete 
(§ 23 BNatSchG)

keine - keine

Landschaftsschutzgebiete 
(§ 26 BNatSchG)

4.37.023 Landschaftsteil bei 
der Frauenkapelle

75m südöstlich keine

Naturdenkmäler 
(§ 28 BNatSchG)

keine - keine

Geschützte Biotope, Biotop-
schutzwald (§ 30 BNatSchG
i.V.m. § 33 NatSchG BW, 
§ 30a LWaldG)

keine

Flachland-Mähwiesen (LRT 
6510 der FFH-RL)

keine - keine

Wasserschutzgebiete 
(§ 52 WHG)

Albergasse (festgesetzt), 
Zone IIIB

Teilfläche des 
Bebauungsplans

Überschwemmungsgebiete 
(§65 WG)

keine - keine
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Schutzgebietskategorie Name Schutzgebie Lage Betroffenheit

Schutzwälder (§§ 30, 31 
LWaldG), Waldschutz-
gebiete (§32 LWaldG), 
Erholungswald 
(§33 LWaldG)

keine - keine

 

 5 Biotopverbund

 5.1 Fachplan landesweiter Biotopverbund Offenland

Der  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  „Mooshaupten“  liegt  außerhalb  der  Biotopverbund-
kulisse  des  Biotopverbunds  Offenland.  Der  Biotopverbund  Gewässerlandschaften  ist  ebenfalls
nicht betroffen. 

 5.2 Generalwildwegeplan

Im Plangebeit oder angrenzend verlaufen keine Wildtierkorridore aus dem Generalwildwegeplan.

 6 Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung

 6.1 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden

Die Flächenverteilung der im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorhandenen Nutzungen ist
wie folgt:

Tabelle  2:  Flächenverteilung  bestehender  Nutzungen  im  Geltungsbereich  „Mooshaupten“,  Stand
VORENTWURF 

BESTAND 

Nutzung Fläche [m²] Anrechenbare Versiegelung [m²]

Ackerfläche 16.560 0

Grünland 19.500 0

Geschotterter Weg 700 700

Asphaltierte Fahrrad-
abstellplätze

1.930 1.930

Gesamt 38.690 2.630
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Tabelle 3: Flächenverteilung zukünftiger Nutzungen im Geltungsbereich, Stand VORENTWURF

PLANUNG  

Nutzung Fläche [m²] Anrechenbare Versiegelung
[m²]

Gebäude und Nebenanlagen 9.985 9.985

Verkehrsfläche 10.220 10.220

Öffentliche und private Grünfläche 18.485 0

Gesamt 38.690 20.205
gerundet: 20.200

Neuversiegelung: 20.200 m² – 2.630 m² = 17.570 m² (1,77 ha).

 6.2 Wirkungen des Vorhabens

Die im Bebauungsplan erfolgten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen führen zu umwelt-
relevanten Wirkungen, insbesondere die geplante Überbauung wirkt auf Naturhaushalt und Land-
schaft. Die Wirkfaktoren lassen sich sachlich und zeitlich unterteilen in: 

 baubedingte  Wirkungen hervorgerufen  durch  die  Herstellung  der  Gebäude  und  Infra-
strukturen mit entsprechenden Baustellentätigkeiten (meist vorübergehend), 

 anlagebedingte Wirkungen durch die Errichtung der Gebäude und Infrastrukturanlagen. 

 betriebsbedingte Wirkungen, die durch die Nutzung der Gebäude entstehen.

Nachfolgend werden die möglichen Auswirkungsschwerpunkte auf die jeweiligen Umweltbelange
zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 4: Wirkfaktoren des Bebauungsplans „Mooshaupten“

Wirkungen Betroffene Schutzgüter

Baubedingte 
Wirkungen

Baustelleneinrichtungen, Lagern von 
Baumaterial, Baustraßen

Boden, Wasser, Biotope, 
Schutzgut Fläche

Abbau, Lagerung und Transport von 
Boden

Boden, Klima/ Luft, Tiere

Bodenverdichtung durch Baumaschinen Boden, Wasser, Biotope

Schadstoffemissionen durch 
Baumaschinen, unsachgemäßen 
Umgang, Unfälle

Boden, Wasser

Lärm, Erschütterungen durch 
Baumaschinen und LKW-
Baustellenverkehr 

Mensch (Gesundheit/ Erholung),
Tiere

Anlagebe-
dingte  Wir-
kungen

Flächenverlust durch Neuversiegelung Boden, Wasser, Pflanzen/ 
Biotope/ Biologische Vielfalt, 
Tiere, Schutzgut Fläche, 
Sachgüter

Errichtung von Gebäuden Boden, Pflanzen/Biotope/ 
Biologische Vielfalt, Tiere,  
Landschaftsbild
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Wirkungen Betroffene Schutzgüter

Betriebs-
bedingte  
Wirkungen

Schadstoffemissionen 
(Ziel- und Quellverkehr) 

Schutzgüter Tiere, Klima, 
Mensch (Gesundheit/ Erholung)

Stickstoff- oder Schadstoffemissionen 
(Heizungen)

Schutzgüter Pflanzen/ Tiere/ 
Biologische Vielfalt

Lärm (Ziel- und Quellverkehr) Mensch, Tiere/ Biologische 
Vielfalt

Lichtemissionen (Gebäude, 
Außenbeleuchtung) 

Tiere/Biologische Vielfalt

 7 Bestandsbeschreibung des Gebietes

Im  Nordwesten  des  Plangebietes  befinden  sich  asphaltierte  Fahrradabstellplätze  des  Störck-
Gymnasiums. Die restliche Fläche wird intensiv landwirtschaftlich als Acker und Grünland genutzt.
Wie in Kapitel 4.3 dargestellt sind die beiden vorhandenen Apfelbaumreihen Teil einer Ökokonto-
maßnahme  der  Bauleitplanung  der  Stadt  Bad  Saulgau.  Die  Freiflächen  des  angrenzenden
Schulgeländes sind mit Wiesenvegetation bestanden. Ein von Sträuchern umgebender Schulteich
befindet  in  der  Südostecke  des  Schulgeländes  und  grenzt  an  das  Plangebiet  an.  Die  östlich
liegenden Sprotpätze mit Flutlichtanlage ist von Bäumen und Sträuchern eingegrünt. Die östlich
angrenzende  freie  Landschaft  unterliegt  der  landwirtschafltichen  Grünlandnutzung  auf  Nieder-
moorboden.                Die südlich und westlich liegenden Wohngebiete sind gegenüber der freien
Landschaft nur wenig eingegrünt; Schnitthecken und wenige Einzelbäume grünen den aktuellen
Ortsrand ein. Eine ge-wisse Beunruhigung erfährt das Plangebiet aktuell  durch den Schul- und
Sportbetrieb. Verkehrs-lärm ausgehend von der B32 ist wahrnehmbar.

Abbildung  4:  Bestand  Biotoptypen  im  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  (Kartengrundlage:  LUBW
Kartenservice online, abgerufen am 22.04.2022), unmaßstäblich.
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 8 Bewertung und Konfliktanalyse

Tabelle 5: Bestandsbeschreibung, Bewertung und Konfliktanalyse Bebauungsplans „Mooshaupten“

Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse

Boden/ 
Fläche

Nach  dem  Leitfaden  zur  "Bewertung  von
Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit", heraus-
gegeben  vom  Umweltministerium  Baden-
Württemberg,  Heft  23 (2010), ergibt  sich für
die  vom Bebauungsplan  "Mooshaupten"  be-
troffenen  Acker-  und  Grünlandflächen  nach-
folgend  aufgeführte  Bewertung  (Quelle:
Bodenfunktionsbewertung des LGRB):

Flurstücke 321, 322 (Lehm und lehmiger 
Sand):
Standort  für  die  naturnahe  Vegetation:  von
sehr geringer Bedeutung
Natürliche Bodenfruchtbarkeit:
2 = mittlere Bedeutung
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:
3 = hohe Bedeutung
Filter und Puffer für Schadstoffe: 
2 = mittlere Bedeutung
Insgesamt: 2 = mittlere Bedeutung

Flurstücke 312/5, 314, 315, 317 (sandiger 
Lehm):
Standort  für  die  naturnahe  Vegetation:  von
sehr geringer Bedeutung
Natürliche Bodenfruchtbarkeit:
2 = mittlere Bedeutung
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:
2 = mittlere Bedeutung
Filter und Puffer für Schadstoffe: 
2 = mittlere Bedeutung
Insgesamt: 2 = mittlere Bedeutung

Böden als landschaftsgeschichtliche Urkunde:
Böden mit  regionaler  Seltenheit  oder  Böden
als  naturgeschichtliche  oder  kulturgeschicht-
liche  Urkunde  kommen  im  Geltungsbereich
nicht vor.
Die  versiegelten  Flächen  im  Bestand  sind
ohne  Funktionserfüllung  =  ohne  Bedeutung
für das Schutzgut Boden.

Nördlich grenzt Niedermoorboden an. Dieser
liegt jedoch außerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplans.

Empfindlichkeit: Die Empfindlichkeit 
gegenüber dem Bauvorhaben ist in den 
bisher unbebauten Bereichen hoch.

Die Flächeninanspruchnahme 
durch Neuversiegelung (Wohnge-
bäude mit Nebenanlagen und Er-
schließungsstraßen) von Böden 
mittlerer Bedeutung beträgt 
rd. 1,77 ha (Stand VORENTWURF).

Die  Beeinträchtigung  des  Schutz-
gutes Boden ist  hoch, da unversie-
gelte  Flächen  mit  mittlerer  Bedeu-
tung überbaut werden. Durch Über-
bauung  =  Versiegelung  gehen  die
Bodenfunktionen vollumfänglich ver-
loren.

Der Eingriffsumfang in Ökopunkten 
wird zum Entwurf ergänzt.

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen:

werden zum Entwurf ergänzt
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse

Wasser Oberflächengewässer: Nicht betroffen. 

Empfindlichkeit: -

Grundwasser:  Der  nordöstliche  Teil  des  B-
Plans  liegt  teilweise  innerhalb  der  Zone IIIB
des Wasserschutzgebietes „Albergasse“.

Empfindlichkeit:  Grundwasser  ist  gegenüber
Verunreinigungen sehr empfindlich. Das Ver-
schmutzungspotential,  welches  von  einer
Wohnbaufläche  ausgeht,  ist  gering,  da  eine
fachgerechte Entsorgung und Regenwasser-
bewirtschaftung  nach  dem  aktuellen  Stand
der  Technik  und  rechtlichen  Vorgaben
vorgesehen und umgesetzt wird.

Die  Art  der  Niederschlagswasser-
beseitigung befindet sich noch in der
Ausarbeitung. 

Beurteilung erfolgt deshalb zum 
Entwurf.

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen:

werden zum Entwurf ergänzt

Klima / 
Luft

Das  Plangebiet  liegt  am  östlichen  Ortsrand
von  Bad  Saulgau  und  grenzt  im  Norden,
Süden und Westen an bebaute Flächen,  im
Osten grenzt die offene Landschaft an.

Kleinklimatisch betrachtet dient die Fläche als
Kaltluftentstehungsfläche,  die  jedoch  auf-
grund des geringen Flächenumfangs im Ver-
gleich zu den östlichen Offenlandflächen nur
eine geringe Siedlungsrelevanz aufweist.

Empfindlichkeit:  Die  Empfindlichkeit  gegen-
über  dem  Bauvorhaben  ist  aufgrund  der
geringen  Größe  und  der  geplanten  guten
Durchgrünung  des  Gebietes  als  gering  zu
bewerten.

Geringe  Zunahme  der  Schadstoff-
belastung  durch  vermehrtes  Ver-
kehrsaufkommen,  jedoch  nicht  in
klimatisch  relevantem  Umfang.  Die
Überbauung  der  Kaltluftentsteh-
ungsfläche ist aufgrund der verblei-
benden  angrenzen  Offenalndfläche
und  der  geplanten  guten  Durch-
grünung des Gebietes als von unter-
goerdneter Bedeutung einzustufen.

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen, Maßnahmen zur 
Klimaanpassung:

werden zum Entwurf ergänzt

Tiere Siehe auch Kapitel 10

Vorkommen  seltener  und  gefährdeter  Arten
sind nicht bekannt und aufgrund der Habitat-
ausprägung  der  intensiv  landwirtschaftlich
genutzten  Flächen  auch  nicht  zu  erwarten.
Der Geltungsbereich an sich ist aufgrund der
intensiven  landwirtschaftlichen  Nutzung,  der
Strukturarmut  sowie  der  Wirkung  durch  die
angrenzende  Gebäudekulisse  ohne  beson-
dere Bedeutung für die Fauna. Ggf. dient das
Plangebiet als Nahrungshabitat für Vögel oder
Fledermäuse aus den umgebenden Flächen.
Am  Siedlungsrand  wurden  u.a.  am
16.04.2022  die  noch  ungefährdeten  Sing-
vogelarten  Buchfink,  Girlitz,  Stieglitz,  Kohl-
meise, Rabenkrähe, Amsel und Haussperling
verhört. In den Bäumen am Sportplatz war ein
rufender Star zu verzeichnen. 

Die streng geschützte Feldlerche wurde auf 
dem Acker nicht nachgewiesen. Der Acker ist 

Es ist mit keiner erheblichen Beein-
trächtigung der Artengruppen Vögel,
Fledermäuse,  Amphibien  und  Rep-
tilien  zu  rechnen.  Durch  die  vor-
gesehene gute  Durchgrüngung des
Gebietes wird neuer Lebensraum für
Vögel  und  ggf.  auch  Fledermäuse
geschaffen.

Sollte  der  Teich  auf  dem  Schul-
gelände  Lebensstätte  von  Amphi-
bien  sein,  so  hat  die  Realisierung
des  Baugebietes  keine  Auswirkun-
gen  auf  diese  Arten  und  deren
Leensraum.

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen:

werden zum Entwurf ergänzt
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse

vermutlich aufgrund der siedlungsnahen Lage
und der davon ausgehenden Kulissenwirkung
als Bruthabitat für die Art der offenen Feldflur 
ungeeignet. 

Die intensive ackerbauliche Nutzung im Ge-
biet sowie die Gebäudekulisse nördlich an-
grenzend sind als Vorbelastung für die Fauna 
zu werten. 

Empfindlichkeit:   Im Geltungsbereich an sich
besteht  gegenüber  der  Bebauung  eine
geringe Empfindlichkeit. 

Pflanzen/ 
Biotope/ 
Biolo-
gische 
Vielfalt

Folgende Biotoptypen liegen innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans (Be-
standserfassung 16.04.2022), Lage siehe 
Abbildung 4: 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41): Der 
größte Flächenanteil im Geltungsbereich ist 
als von Gräsern dominierte Fettwiese mittlerer
Standorte ausgebildet.  Bestandsbildende 
Arten: Weidelgras (Lolium perenne), Wiesen-
Rispe (Poa pratensis), Knäulgras (Dactylis 
glomerata), Löwenzahn (Taraxacum officinalis
agg.), Weißklee (Trifolium repens), Gänse-
blümchen (Bellis perennis), Gamander-Ehren-
preis (Veronica chamaedrys), Rohr-Schwingel
(Festuca arundinaceae), Spitz-Wegerich 
(Plantago lanceolata), Weißes Labkraut 
(Galium album), Gemeines Hornkraut 
(Cerastium holosteoides), stellenweise Rot-
Schwingel (Festuca rubra).
Acker (37.10) intensiv genutzt, ohne bemer-
kenswerte Beikrautflora  

befestigte Fläche (60.21) im Nordwesten; 
Fahrradparker. Auf der Flcähe gedeihen junge
Laubbäume.

Der Mooshauptenweg im Osten des Gel-
tungsbereichs ist als geschotterter Weg aus-
gebilet (60.23). Außerhalb des Plangebietes 
verläuft er weiter als Grasweg (60.25)

Im Nordosten stocken zwei Baumreihen aus 
jungen Apflebäumen (45.30). Diese sind als 
Ökokontomaßnahme durch die UNB Sigma-
ringen anerkannt und im Kataster der LUBW 
eingetragen. Siehe Kapitel 3.4, Abbildung 
2).

Wertgebende  und  gefährdete  Biotoptypen
sind  im  Plangebiet  nicht  vorhanden.  Die
intensiv landwirtschaftlich genutzte, wüchsige
und  gedüngte  Wiese  weist  keinen  hohen

Wertgebende  Biotoptypen  werden
nicht überbaut. Es geht Ackerfläche
und  von  Gräsern  dominierte  Fett-
wiese verloren.

Auch wenn diese intensiv genutzten
Flächen  von  geringer  naturschutz-
fachlicher  Wertigkeit  sind,  stellt  de-
ren  Verlust  eine  erhebliche  Beein-
trächtigung dar.  Die  Habitatfunktion
auf diesen Flächen entfällt bei Über-
bauung und Versiegelung.

Der Eingriffsumfang in Ökopunkten 
wird zum Entwurf ergänzt.

Auswirkungen  auf  den  Biotopver-
bund Offenland gibt es nicht.

Der Eingriff in das Schutzgut Pflan-
zen/  Biotope  wird  als  vergleichs-
weise  gering  bewertet.  Zudem  ist
eine  gute  Durchgrünung  des  Plan-
gebietes vorgesehen.

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen:

werden zum Entwurf ergänzt

Stand: 23.04.2022     Seite 13 von 26



B-Plan "Mooshaupten" Umweltanalyse VORENTWURF

Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse

Kräuteranteil  auf  und  ist  deshalb  für  die
Insektenfauna  weniger  bedeutsam.  Sie  ist
insgesamt von mittlerer Bedeutung. Auch der
Acker ist für Arten und Lebensgemeinschaften
von untergeordneter Bedeutung. 

Die vorhandene asphaltierte Fläche  und der
Weg stellen eine Vorbelastung für das Schutz-
gut  Pflanzen/  Biotope  dar.  Die  intensive
ackerbauliche  Nutzung  ist  ebenfalls  als
Vorbelastung zu werten. 

Empfindlichkeit:  Die  Empfindlichkeit  gegen-
über der Entwicklung des Allgemeinen Wohn-
gebietes wird als gering eingestuft. 

Biotop-
verbund

Das Vorhaben liegt außerhalb von Flächen 
mit Bedeutung für den Biotopverbund.

Keine erhebliche Beeinträchtigung.

Land-
schaft/ 
Ortsbild / 
Erholung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist
nicht  von  besonderer  Bedeutung  für  das
Landschaftsbild.  Raumbildende  und  land-
schaftsbildprägende  Strukturen  fehlen.  Der
bestehende  Ortsrand  ist  wenig  eingegrünt.
Vorbelastungen in Form von Bebauung aber
auch Lärm (durch Sportanlagen und die nahe
B32) sind wahrnehmbar. Siehe auch  Kapitel
7.

Mit dem Schulbau sind große Gebäude vor-
handen, die in die Landschaft einwirken. Auch
die vorhandene Wohnsiedlung entfaltet durch
die  oben  genannten  schlechte  Eingrünung
eine gewisse Fernwirkung

Empfindlichkeit:  Gegenüber  dem  Schutzgut
Landschaft  besteht  bei  der  vorgesehenen
landschaftsgerechten  Gestaltung  des  Wohn-
gebietes eine geringe Empfindlichkeit.

Durch die  Bebauung innerhalb  des
Geltungsbereichs  wird  die  Sied-
lungsentwicklung weiter  in  die  freie
Landschaft  hineingetragen.  Die
Beeinträchtigung  der  Landschaft
durch  die  Bebauung  der  Ortsrand-
lage  wird  aber  durch  Angliederung
an die vorhandene Bebauung mini-
miert.  Eine Durch-  und Eingrünung
des  Gebietes  ist  vorgesehen  (Dar-
stellung erfolgt zum Entwurf).

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen:

werden zum Entwurf ergänzt

Kultur- 
und 
Sachgüter

Verlust von landwirtschaftlicher Fläche durch 
Bebauung. 

Keine erhebliche Beeinträchtigung 
aufgrund der vergleichsweise gerin-
gen Flächeninanspruchnahme.

Mensch Der  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans
wird landwirtschaftlich genutzt und hat keine
Bedeutung  für  die  wohnortnahe  Erholung.
Wander-  oder  Radwege  führen  nicht  durch
das Plangebiet und sind auch nicht unmittel-
bar  angrenzend  vorhanden.  Die  Umgebung
ist dagegen für Menschen von hoher Bedeu-
tung – als Wohnfläche, die Schule, ein Spiel-
platz und die Sportanlagen.

Eine  gewisse  Lärmbelastung  durch  die
Sportanlagen,  Schule  und  die  nahe  B32  ist
gegeben. 

Von  den  geplanten  Wohnhäusern
geht  ein  erhöhtes  Verkehrsauf-
kommen  aus,  das  aufgrund  der
geringen  Größe   jedoch  als  uner-
heblich  einzustufen  ist.  Zudem  er-
folgt  die  Erschließung  von  Norden
aus und nicht durch die westlich und
südlich angrenzenden Wohngebiete.
Die von dem Plangebiet ausgehen-
den Lärmemissionen  sind aufgrund
des  geringen  Umfangs  der  Neube-
bauung und der Nutzung als Allge-
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Empfindlichkeit:  Für  das  Schutzgut  Mensch
besteht  eine  geringe  Empfindlichkeit  gegen-
über der geplanten Wohngebietserschließung.

meines Wohngebiet als nicht erheb-
lich  einzustufen.  Die  umgebenden
oben  genannten  Flächen  und  Nut-
zungen werden durch die Errichtung
des  neuen  allgemeinen  Wohnge-
bietes nicht erheblich beeinträchtigt. 

Die  vorhandene  Lärmbelastung
durch  Sportanlagen  und  Schule
sowie Verkehrslärm der B32 werden
auf das Wohngebiet einwirken.

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen, Maßnahmen zur 
Klimaanpassung:

werden zum Entwurf ergänzt

Wechsel-
wirkungen

Erhebliche Auswirkungen über die schutzgut-
bezogene Beurteilung hinaus sind im Gebiet 
und angrenzend nicht zu erwarten.

Keine erhebliche Beeinträchtigung 
innerhalb des Gebietes und angren-
zend zu erwarten.

Kumu-
lative 
Wirkungen

Es sind keine schutzgutbezogenen Wechsel-
wirkungen mit anderen sich in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplänen der Stadt Bad 
Saulgau zu erwarten.

Keine erhebliche Beeinträchtigung.

 8.1 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Die Planung hat erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, da durch Überbauung und
Versiegelung auf  1,77 ha  (Stand  VORENTWURF)  sämtliche Bodenfunktionen verloren  gehen.
Aufgrund des geringen Umfangs des Geltungsbereichs sind Auswirkungen auf  das Lokalklima
nicht zu erwarten, ebenso wenig auf die Luftqualität. Das Schutzgut Pflanzen/ Biotope/ Biologische
Vielfalt und das Schutzgut Tiere wird nicht erheblich beeinträchtigt, da  intensiv genutzte Acker-
und Grünlandfläche überbaut wird. Der Biotopverbund wird nicht erheblich beeinträchtigt, da das
Plangebiet für diesen ohne Bedeutung ist.                   Die Umweltasuwirkungen werden durch
Festsetzungen  zur  Niederschlagswasserbewirtscahftung  und  durch  Festsetzungen  zur  Grün-
ordnung (z.B. Pflanzgebote) minimiert. Diese werden zum Entwurf ergänzt. 

 9 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation

Die  wesentlichen  Beeinträchtigungen  des  Naturhaushaltes  und  der  Landschaft  können  mittels
Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen auf ein unerhebliches Maß  redu-
ziert werden. 

 9.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

- werden zum Entwurf ergänzt -

 9.2 Kompensationsmaßnahmen

Siehe Kapitel 11.        - werden zum Entwurf ergänzt -
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 10 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung nach § 44 BNatSchG

 10.1 Potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte

Artenschutzrechtliche Konflikte können sein:
• Beschädigung  oder  Zerstörung  von  Fortpflanzungs-  oder  Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG),
• Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), 
• Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 10.2 Bestand

Vögel

Vorkommen  seltener  und  gefährdeter  Arten  sind  nicht  bekannt  und  aufgrund  der  Habitat-
ausprägung  der  intensiv  landwirtschaftlich  genutzten  Flächen  auch  nicht  zu  erwarten.  Fort-
pflanzungs-  und  Ruhestätten  können  im  Geltungsbereich  ausgeschlossen  werden,  da  keine
relevanten Strukturen vorhanden sind.  Ggf. dient das Plangebiet als Nahrungshabitat für Vögel
oder  Fledermäuse  aus  den  umgebenden  Flächen.  Am  Siedlungsrand  (außerhalb  des  Plan-
gebietes) wurden u.a.  am 16.04.2022 die noch ungefährdeten Singvogelarten Buchfink,  Girlitz,
Stieglitz, Kohlmeise, Rabenkrähe, Amsel und Haussperling verhört. In den Bäumen am Sportplatz
war ein rufender Star zu verzeichnen. Störungsemfpindliche Vogelarten sind in den umgebenden
Wohngebieten nicht zu erwarten. 
Die streng geschützte Feldlerche wurde auf dem Acker nicht nachgewiesen. Der Acker ist  ver-
mutlich aufgrund der siedlungsnahen Lage und der davon ausgehenden Kulissenwirkung als Brut-
habitat für diese Art der offenen Feldflur ungeeignet. 
Möglicherweise ist das Plangebiet Teil des Nahrungshabitates von Greifvögeln. Es wurden bei der
Bestandsaufnahme  am  16.04.2022  keine  Greife  über  dem  Plangebiet  oder  angrenzend  beo-
bachtet. 

Fledermäuse

Möglicherweise wird das Plangebiet als Nahrungshabitat zur Jagd genutzt. Aufgrund der Struktur-
armut der Fläche ist allenfalls von einer geringen Nutzung und von einer untergeordneten Bedeu-
tung  auszugehen.  Fortpflanzungs-  und  Ruhestätten  können  im  Untersuchungsgebiet  ausge-
schlossen werden, da keine relevanten Strukturen vorliegen (z.B. Gebäudefassaden, Höhlungen,
Spalten an den Bäumen).

Zauneidechse

Die Ackerflächen und die Grünfläche erfüllen nicht die Habitatbedingungen für die Zauneidechse. 

Amphibien

Sollte  der  Teich  auf  dem  Schulgelände  Lebensraum  für  Amphibien  sein  (z.B.  Grasfrosch,
Wasserfrosch, Erdkröte oder Teichmolch), so ist dies ohne Relevanz für das Plangebiet.

Sonstige besonder oder streng geschützte Arten

Vorkommen  sonstiger  streng  geschützter  Arten  sind  aufgrund  nicht  vorhandener  geeigneter
Lebensraumstrukturen nicht zu erwarten.  
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 10.3 Auswirkungen

Vögel

Töten von Tieren  (§44 Abs. 1 BNatSchG)
Verstöße gegen das Tötungsverbot  sind nicht  zu erwarten,  da der  Geltungsbereich kein Brut-
habitat für Vögel darstellt.  

Lärm- akustische und optische Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
Eine  Vorbelastung  des  Gebietes  durch  Lärm  und  Licht  ist  vorhanden  (aus  Wohngebieten,
Schulgelände und Sportanlage).  Lärm- und Lichtemissionen werden durch das vergleichsweise
kleine Baugebiet  nicht  erhebllich  zunehmen.  Störungsemfpindliche Vogelarten sind in  der  Um-
gebung des Plangebietes nicht zu erwarten. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch aku-
stische und optische Störungen werden durch die Realisierung des Bebauungsplans nicht ver-
ursacht. 

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs-  und Ruhestätten ist  nicht  zu  erwarten,  da der  Geltungs-
bereich selbst kein Bruthabitat für Vögel darstellt.

Fledermäuse

Die Bebauung des Plangebietes „Mooshaupten“ stellt  keine erhebliche Beeinträchtigung für die
Artengruppe der Fledermäuse dar. Vorkommen sind unwahrscheinlich, da die geeigneten Habitat-
bedingungen nicht gegeben sind. Sollte die Fläche als Nahrungshabitat entfallen, geht keine er-
hebliche Beeinträchtigung der lokalen Population von dem Verlust der Nahrungsfläche von unter-
goerdneter Bedeutung aus.

Zauneidechse

Die  Bebauung  des  Plangebietes  „Mooshaupten“  stellt  keine  erhebliche  Beeinträchtigung  dar.
Vorkommen sind unwahrscheinlich, da die geeigneten Habitatbedingungen nicht gegeben sind. 

Amphibien

Sollte  der  Teich  auf  dem  Schulgelände  Lebensraum  für  Amphibien  sein  (z.B.  Grasfrosch,
Wasserfrosch, Erdkröte oder Teichmolch), so ist dies ohne Relevanz für das Plangebiet.

Sonstige besonders oder streng geschützte Arten

Mit  Beeinträchtigungen  weiterer  besonder  oder  streng  geschützter  Tierarten  (Wirbellose)  oder
Pflanzenarten ist nicht zu rechnen, da die standörtlich-strukturellen Gegebenheiten den Habitat-
ansprüchen nicht entsprechen. Somit sind Auswirkungen durch Töten von Individuen oder durch
Verlsut  von Fortpflanzungs-  und Ruhestätten oder  bedeutender  Nahrungshabitate  dieser  Arten
nicht zu erwarten. Auch erhebliche Störungen können nicht prognostiziert werden. 

 10.4 Fazit artenschutzrechtliche Relevanzprüfung

Zusammenfassend  lässt  sich  feststellen,  dass  durch  die  Bebauung  des  Plangebietes
„Mooshaupten“  keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu erwar-
ten sind. 
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 11 Eingriffs-Kompensationsbilanz

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungs-
plans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zulässig. Folglich ist die Eingriffsregelung anch § 1a BauGB i.V.m. §§14, 15 BNatSchG
nicht anzuwenden.  Die Stadt Bad Saulgau möchte als freiwillige Leistung dennoch die Ein-
griffe in Natur und Landschaft kompensieren.
Die Eingriffsschwerpunkte des Bauvorhabens liegen in den Schutzgütern Boden und Pflanzen/
Tiere/  Biologische  Vielfalt.Eine  detaillierte  Eingriffs-Kompensationsbilanz  für  diese  Schutzgüter
erfolgt gemäß dem  gemeinsamen Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg,
Sigmaringen (2013).

 11.1 Schutzgut Boden

Die  Ermittlung  des  Kompensationsbedarfes  für  das  Schutzgut  Boden  erfolgt  nach  dem  o.g.
Bewertungsmodell in Verbindung mit dem Heft 23 der LUBW (2010) . Nach der Bewertung der
Leistungsfähigkeit  der  Böden nach  Heft  23  wird  die  Wertstufe  ermittelt  (Durchschnitt  aus  den
Bewertungsklassen). Für die Ermittlung der Ökopunkte wird die jeweilige Wertstufe mit 4 multi-
pliziert. 

Tabelle 6: Bilanzierung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden – Bewertung vor dem Eingriff 

Aktuelle Nutzung Klassen-
zeichen

Fläche [m²] NB AW FP NV ge-
samt

ÖP
(Gesamt-
bew. x 4)

ÖP x A
[m²]

Weg, Platz = versiegelte 
Fläche 

- 2.630 0 0 0 0 0 0 0

Acker, Grünland SL4Dg 25.260 2 2 2 8 2 8 202.080

Grünland 
(Flurstücke 321, 322)

LS2b2// L2b3 10.800 2 3 2 8 2,33 9,32 100.656

38.690 302.736

Tabelle 7:Bilanzierung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden – Bewertung nach dem Eingriff 
Stand VORENTWURF

Zukünftige Nutzung Klassen-
zeichen

Fläche [m²] NB AW FP NV ge-
samt

ÖP
(Gesamt-
bew. x 4)

ÖP x A
[m²]

Vollversiegelte Fläche  
(Gebäude, Verkehrsfläche)

- 20.205 0 0 0 0 0 0 0

Grünfläche SL4Dg 9.485 2 2 2 8 2 8 75.880

Grünfläche (Flurstücke 321,
322)

LS2b2// L2b3 9.000 2 3 2 8 2,33 9,32 83.880

38.690 159.760

Kompensationsbedarf Schutzgut Boden in Ökopunkten: 302.736 ÖP – 159.760 ÖP = 142.976 ÖP

Eine  vollständige  Kompensation  ist  innerhalb  des  Plangebietes  vermutlich  nicht  möglich.  Die
Kompensation kann im Rahmen des Bewertungsmodells schutzgutübergreifend erfolgen.

Erläuterung Tabelle: Bewertungsklasse (Funktionserfüllung)
ÖP = Ökopunkten 0 = keine (versiegelte Flächen)
NB = Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1 = gering
AW = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2 = mittel
FP = Filter und Puffer für Schadstoffe 3 = hoch 
NV = Sonderstandort für naturnahe Vegetation 4 = sehr hoch 
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 11.2 Schutzgut Pflanzen/ Tiere/ biologische Vielfalt

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt 
erfolgt anhand der Ökokontoverordnung BW (2010) mit der Bewertung der Biotoptypen ent-
sprechend der Biotopwertliste. 

Tabelle  8:  Bilanzierung  Kompensationsbedarf  für  das  Schutzgut  Pflanzen/Tiere/biologische  Vielfalt   -
Bewertung vor dem Eingriff;  Stand VORENTWURF

BESTAND                Biotopwertpunkte

Nr. Biotoptyp Fläche
[m²]

Grundwert
[ÖP]

Biotopwert
[ÖP]

Bilanzwert
[ÖP]

37.10 Acker 16.560 4 4 66.240

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 19.500 13 10 195.000

45.12 Baumreihe Apfelbäume (27 Stck.),
27 x 60 cm StU x 6 ÖP

9.720

60.21 Fläche asphaltiert 1.930 1 1 1.930

60.23 Geschotterter Weg (stark verdichtet), daher 
Bewertung wie 60.21

700 1 1 700

38.690 273.590

Tabelle  9:  Bilanzierung  Kompensationsbedarf  für  das  Schutzgut  Pflanzen/Tiere/biologische  Vielfalt   -
Bewertung nach dem Eingriff  

PLANUNG                Biotopwertpunkte

Nr. Biotoptyp Fläche
[m²]

Grundwert
[ÖP]

Biotopwert
[ÖP]

Bilanzwert
[ÖP]

Wird zum Entwurf ergänzt. Planung ist für die Bilanz Biotopwertpunkte noch zu ungenau.

Kompensationsbedarf  Schutzgut  Pflanzen/  Biotope/  Biologische  Vielfalt  in  Ökopunkten:  
- wird zum Entwurf ergänzt -

Eine vollständige Kompensation ist innerhalb des Plangebietes nicht möglich. Die Kompensation
kann im Rahmen des Bewertungsmodells schutzgutübergreifend erfolgen

 11.3 Eingriffs-Kompensationsbilanz für den BPlan „Mooshaupten“ gesamt

Insgesamt ergibt sich ein Kompensationsbedarf von xy ÖP (wird zum Entwurf ergänzt. Planung ist für 
die Bilanz Biotopwertpunkte noch zu ungenau), der außerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen 
werden soll. 

Tabelle 10: Gesamtbilanz 

Schutzgut  Bestand [ÖP]  Planung [ÖP]  Kompensations-
bedarf [ÖP]

Boden 302.736 159.760 142.976 

Pflanzen/ Tiere/ 
biologische Vielfalt

Wird zum Entwurf ergänzt. Planung ist für die Bilanz Biotopwertpunkte noch zu
ungenau.

gesamt 
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 11.4 Externe Kompensationsmaßnahmen

Das externe Ausgleichsdefizt wird – falls erforderlich - aus dem  Ökokonto der Stadt Bad Saulgau
entnommen. 

- Ergänzung erfolgt zum Entwurf -

 12 Zusammenfassung

- Ergänzung erfolgt zum Entwurf -
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Anhang 1: Fotos
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